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►AKTUELL: UNREALISTISCHES ZINSNIVEAU BEI DER STEUERRECHTLICHEN ABZINSUNG VON PENSIONSLASTEN

In zahlreichen Bundesgesetzen ist die Höhe be-
stimmter Zinsen gesetzlich festgeschrieben. Wirt-
schaftspolitisch und verfassungsrechtlich ist es si-
cherlich geboten, festgeschriebene Zinsniveaus re-
gelmäßig auf ihre Angemessenheit zu überprüfen 
Dies wird aktuell nicht nur bei dem festgeschriebe-
nen Zinssatz auf Steuernachforderungen und -er-
stattungen in Höhe von 6 % pro Jahr (§ 238 Abga-
benordnung) deutlich, sondern auch bei der Abzin-
sung von Pensionsrückstellungen. Bei Direktzusagen 
von Pensionen sind die ab dem Ruhestand der Ar-
beitnehmer zahlungswirksam werdenden Lasten bis 
zu diesem Zeitpunkt abzuzinsen. In der Zwischen-
zeit kann der Arbeitgeber die Liquidität nutzen, wo-
bei es ihm grundsätzlich ermöglicht werden sollte, 
die Pensionen durch Anlagen mit angemessenem 
Risiko auszufinanzieren. Handelsrechtlich wird ein 
entsprechender Zinssatz angewendet. Steuerrecht-
lich ist hingegen ein – viel zu hoher – Zinssatz von 

6 % (§ 6a Abs. 3 Satz 3 Einkommensteuergesetz) 
festgeschrieben. Dies führt dazu, dass steuerliche 
Pensionsrückstellungen unrealistisch niedrig ausfal-
len und nur ein künstlich verringerter Zuführungs-
betrag als Betriebsausgabe anerkannt wird. Der wis-
senschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums 
hält diese Diskrepanz für realitätsfremd. In einer 
Antwort auf eine kleine Anfrage liberaler Parlamen-
tarier meint die Bundesregierung in einem Atemzug, 
wenig über Pensionsrückstellungen in Deutschland 
über die letzten zehn Jahre zu wissen, beziffert aber 
gleichzeitig die Mindereinnahmen aus einer Senkung 
des Abzinsungssatzes auf 3 % auf 40 Mrd. €. 
Das resultierende Bild ist traurig, da es von einem 
mangelnden Willen zeugt, Rückstellungsregeln kon-
sequent an die Wirtschaftslage anzupassen. Auch 
rentenpolitisch wären mehr als Lippenbekenntnisse 
geboten, um der betrieblichen Altersvorsorge zu ei-
ner angemessenen Bedeutung zu verhelfen. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG SEPTEMBER UND OKTOBER 2018 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.09.2018 10.10.2018 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2018 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2018 – 

Umsatzsteuer2 10.09.2018 10.10.2018 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.09.2018 15.10.2018 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 26.09.2018 26.10.2018 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Haftung des Geschäftsführers nach Insolvenzer-
öffnung 
Ein GmbH-Geschäftsführer wurde nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
GmbH vom Finanzamt für Steuerschulden der Ge-
sellschaft als Haftungsschuldner in Anspruch ge-
nommen. Gegen den Haftungsbescheid legte er er-
folglos Einspruch ein. 
Das Sächsische Finanzgericht entschied, dass Ein-
wendungen des Geschäftsführers gegen die Höhe 
der Steuer erfolglos bleiben. Als Geschäftsführer ha-
be er im Insolvenzverfahren die Möglichkeit gehabt, 
der Steuerforderung des Finanzamts zu widerspre-
chen. Dies habe er jedoch nicht getan. Der Bundesfi-
nanzhof muss abschließend entscheiden. 

Eigenes Vermögen des Inhabers eines Handelsge-
werbes während des Bestehens einer atypisch stil-
len Gesellschaft 
Begründet der Inhaber eines Handelsgewerbes an 
seinem gesamten Betrieb eine stille Gesellschaft (Be-
teiligung einer natürlichen oder juristischen Person 
am Betrieb mit einer Vermögenseinlage), im Rahmen 
derer der stille Gesellschafter Mitunternehmerinitia-
tive entfalten kann und Mitunternehmerrisiko trägt, 
entsteht eine atypisch stille Gesellschaft als eigen-
ständige Mitunternehmerschaft. Deren Mitunter-
nehmer sind der Inhaber des Handelsgewerbes und 
der (atypisch) still Beteiligte. Für steuerliche Zwecke 
wird die atypisch stille Gesellschaft wie eine im In-
nenverhältnis bestehende fiktive Kommanditgesell-
schaft behandelt. 
Der Inhaber des Handelsgewerbes verfügt während 
des Bestehens der atypisch stillen Gesellschaft er-
tragsteuerlich über ein eigenes, von dem der aty-
pisch stillen Gesellschaft zu trennendes Vermögen. 
Ihm sind die dem Betriebsvermögen der atypisch 
stillen Gesellschaft zuzurechnenden Wirtschaftsgü-
ter entsprechend seinem Anteil zuzurechnen. 

Gewährung des vollen Gewerbesteuerfreibetrags 
auch bei Wechsel der Steuerschuldnerschaft wäh-
rend des Erhebungszeitraums 
Scheidet der vorletzte Gesellschafter während eines 
Jahrs aus einer Personengesellschaft aus, wird aus 
der Personengesellschaft ein Einzelunternehmen. 
Damit liegen für das Jahr des Ausscheidens zwei 
Steuerschuldner (Personengesellschaft und Einzelun-
ternehmer) vor. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist in die-
sem Fall der Gewerbesteuermessbetrag auf der 
Grundlage des Gewerbeertrags des gesamten Jahrs 
unter Berücksichtigung des vollen Freibetrags zu 
ermitteln und sodann im prozentualen Verhältnis 

der von den beiden Steuerschuldnern erzielten Ge-
werbeerträge aufzuteilen. 
Hinweis: Das Gericht widerspricht damit der Vor-
gehensweise der Finanzverwaltung, wonach für je-
den der Steuerschuldner eine Steuermessbetragsfest-
setzung aufgrund des von ihm erzielten Gewerbeer-
trags durchgeführt wird und dabei der Freibetrag in 
Höhe von 24.500 € auf jeden entsprechend der Dauer 
seiner persönlichen Steuerpflicht aufgeteilt wird. 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Entgeltum-
wandlung 
Ein Geschäftsführer war mehrheitlich an einer 
GmbH beteiligt. Die GmbH sagte ihm 1994 eine Al-
tersrente von 60 % des letzten Grundgehalts ab dem 
65. Lebensjahr zu. Die Altersversorgung wurde 2010 
mit einer Unterstützungskassenzusage verbessert. 
Hierzu wurde eine Entgeltumwandlung vereinbart. 
Die gekürzten Gehaltsanteile zahlte die GmbH an 
die Versorgungskasse, die dem Geschäftsführer eine 
Versorgungszusage erteilte und eine Rückdeckungs-
versicherung abschloss. Die GmbH berücksichtigte 
die Beitragszahlungen als Betriebsausgaben. 
Das Finanzamt hingegen sah in der Unterstützungs-
kassenzusage eine verdeckte Gewinnausschüttung. 
Es argumentierte, dass der Geschäftsführer zum 
Zeitpunkt der Zusage bereits das 58. Lebensjahr 
überschritten habe und die zusätzliche Altersversor-
gung nicht mehr erdienen könne. 
Der Bundesfinanzhof widersprach der Auffassung 
der Finanzverwaltung. Wirtschaftlich betrachtet ver-
fügt der Geschäftsführer mit der durch Entgeltum-
wandlung finanzierten Altersversorgung über sein 
eigenes (künftiges) Vermögen. Er legt lediglich Ak-
tivbezüge zugunsten künftiger Altersbezüge zurück. 
Daher gibt es regelmäßig keine Veranlassung, die 
Entgeltumwandlung am Maßstab der Erdienbarkeit 
zu prüfen. 

Existenzgründerzuschüsse aus dem EXIST-Pro-
gramm keine Sonderbetriebseinnahmen 
Die an Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) gezahlten Existenzgründerzuschüsse 
des EXIST-Programms stellen keine Sonderbe-
triebseinnahmen dar. 
Die Gesellschafter einer GbR hatten Stipendiatenver-
träge mit einer Universität abgeschlossen. Auf dieser 
Grundlage erhielten sie Mittel aus dem Programm 
„Existenzgründungen aus der Wissenschaft 
(EXIST)“. Damit sollte ein Gründungsvorhaben im 
Bereich der Softwareentwicklung realisiert werden. 
Die Gründerzuschüsse dienten allein dazu, den Le-
bensunterhalt und das finanzielle Risiko von Krank-
heiten der Gesellschafter angemessen abzusichern. 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass die Sti-
pendien nicht als Sonderbetriebseinnahmen anzuse-
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hen seien. Voraussetzung für die Hinzurechnung der 
Vergütungen als Sonderbetriebseinnahmen bei den 
Gesellschaftern ist, dass sie als Betriebsausgaben den 
Gewinn der Gesellschaft gemindert haben. Es liege 
jedoch keine Vergütung der Gesellschaft an die Ge-
sellschafter vor, da ein fremder Dritter, nämlich die 
Universität, die Stipendien gezahlt habe. Zudem sei-
en die Verträge jeweils unabhängig von der Gesell-
schafterstellung mit der Universität abgeschlossen 
worden. Auch dass die Stipendien mittelbar der 
GbR zugutekommen sollten, sei ausgeschlossen, da 
diese allein zur Sicherung des persönlichen Lebens-
unterhalts der Existenzgründer dienen sollten. Der 
Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Keine Abfärbung gewerblicher Einkünfte bei Ver-
lusten 
Eine Personengesellschaft, die auch gewerbliche 
Einkünfte erzielt, gilt in vollem Umfang als Gewer-
bebetrieb, selbst wenn sie hauptsächlich nicht ge-
werbliche Einkünfte erzielt. Eine Umqualifizierung 
der nicht gewerblichen Einkünfte erfolgt nur dann 
nicht, wenn die Nettoumsatzerlöse aus der gewerb-
lichen Tätigkeit 3 % der gesamten Nettoumsatzerlö-
se der Gesellschaft und 24.500 € im Veranlagungs-
zeitraum nicht übersteigen. 
Aus der Bagatellgrenze, die die Rechtsprechung auf-
gestellt hat, folgt, dass nur positive gewerbliche Ein-
künfte zu einer Abfärbung auf die ansonsten nicht 
gewerblichen Einkünfte führen können. Negative 
Einkünfte können eine Abfärbung nicht bewirken. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Einkommensteuerrechtliche Behandlung vergebli-
cher Investitionen in betrügerische Modelle 
Ein Anleger hatte mit verschiedenen Gesellschaften 
einer Gesellschaftsgruppe Verträge über den Erwerb 
und Betrieb mehrerer Blockheizkraftwerke (BHKW) 
geschlossen und die entsprechenden Kaufpreise ge-
zahlt. Die Zahlungen finanzierte er durch die Auf-
nahme von Bankdarlehen. Das wirtschaftliche Risiko 
aus dem Betrieb sollte beim Anleger liegen. Die 
BHKW wurden jedoch weder geliefert noch in Be-
trieb genommen. Stattdessen stellte sich heraus, dass 
die Initiatoren ein betrügerisches Schneeballsystem 
auf den Weg gebracht hatten. In seiner Steuererklä-
rung machte der Anleger gewerbliche Verluste aus 
dem beabsichtigten Betrieb der BHKW geltend. 
Das Finanzamt berücksichtigte die erklärten Verluste 
nicht, da nach seiner Auffassung keine Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb vorlagen. Hierfür hätte es einer Be-
teiligung der Gesellschaften am allgemeinen wirt-
schaftlichen Verkehr bedurft. Dazu war es jedoch 
nicht gekommen. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Zum Zeit-
punkt des Abschlusses der Verträge war aus Sicht 

des Anlegers davon auszugehen, dass ihm aufgrund 
seiner Vorauszahlungen künftig mehrere BHKW 
geliefert würden, mit denen er elektrischen Strom 
produzieren und daraus Einkünfte erzielen könne. 
Bei Gewerbetreibenden sind Verluste auch dann zu 
berücksichtigen, wenn in der Folgezeit keine Ein-
nahmen erzielt werden. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Keine anteilige Verdienstgrenze mehr bei kurzfris-
tiger Beschäftigung 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der 
Beschäftigte von seinem Arbeitgeber nur mit einem 
zeitlich geringfügigen Arbeitseinsatz betraut ist und 
ihm keine weiteren Arbeitseinsätze in Aussicht ge-
stellt werden. Das heißt, dass die Beschäftigung von 
vornherein auf max. drei Monate bzw. 70 Arbeitsta-
ge befristet ist. Grundsätzlich unterliegen diese sog. 
kurzfristigen Minijobs keiner Verdienstobergrenze. 
Die Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei. Es fal-
len lediglich geringe Abgaben, z. B Krankheits- und 
Mutterschaftsumlage, an. 
Übersteigt das Entgelt jedoch 450 € im Monat, müs-
sen Arbeitgeber prüfen, dass keine Berufsmäßigkeit 
vorliegt. Das Bundessozialgericht hat entschieden, 
dass die monatliche Entgeltgrenze von 450 € auch 
bei sehr kurzen Beschäftigungen unter einem Monat 
gilt. Die Ermittlung einer anteiligen monatlichen (ta-
geweisen) Verdienstgrenze entfällt damit. Folglich 
können Arbeitgeber auch für nur wenige Tage bis zu 
450 € zahlen und eine sozialversicherungsfreie kurz-
fristige Beschäftigung melden. 
Hinweis: Ab 2019 darf eine kurzfristige Beschäfti-
gung nur noch max. zwei Monate bzw. 50 Arbeitsta-
ge dauern. 

Kein Ausgleich überdurchschnittlicher Arbeitszeit 
durch Urlaubs- und Feiertage 
Bei der Berechnung der Höchstarbeitszeit nach dem 
Arbeitszeitgesetz dürfen Urlaubs- und Feiertage 
nicht als Ausgleichstage berücksichtigt werden. Das 
entschied das Bundesverwaltungsgericht im Fall ei-
nes Krankenhauses, das für die bei ihm beschäftigten 
Ärzte Arbeitszeitschutzkonten führte, um die Ein-
haltung der höchstzulässigen Arbeitszeit im Jahres-
durchschnitt sicherzustellen. Es wertete dabei Ur-
laubs- und Feiertage als Arbeitstage mit einer geleis-
teten Arbeitszeit von null Stunden. Damit dienten 
diese Tage als Ausgleich für an anderen Tagen ge-
leistete Mehrarbeit. 
Aus dem systematischen Zusammenhang des Ar-
beitszeitgesetzes und des Bundesurlaubsgesetzes 
ergibt sich jedoch, dass als Ausgleichstage nur Tage 
dienen können, an denen der Arbeitnehmer nicht 
ohnehin von der Arbeit freigestellt ist. 
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►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Kein Haftungsausschluss bei arglistigem Ver-
schweigen von Sachmängeln beim Grundstücks-
kauf 
Im Verkaufsprospekt einer Immobilie wurde u. a. 
damit geworben, dass diese technisch und optisch 
auf dem neuesten Stand sei. Zudem sei das Haus 
unterkellert und trocken. Der Kaufvertrag sah des-
halb auch einen Haftungsausschluss für Sachmängel 
vor. Nach Erwerb des Hauses stellte der Käufer 
Feuchtigkeit im Keller fest. Trotz Haftungsaus-
schlusses verlangte der Käufer die Rückabwicklung 
des Kaufvertrags. 
Der Bundesgerichtshof sprach ihm dieses Recht zu. 
Zwar gilt ein Haftungsausschluss grundsätzlich 
auch für Angaben in einem Verkaufsprospekt. Hie-
rauf kann sich der Verkäufer aber nicht berufen, 
wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat. Der 
Keller war kurz vor dem Verkauf frisch gestrichen 
worden, um Feuchtigkeitsschäden zu überdecken. 
Dies sei dem Käufer trotz Nachfrage nicht offenbart 
worden. Im Rahmen der Rückabwicklung des Kauf-
vertrags erhält dieser den Kaufpreis und die bezahl-
ten Nebenkosten rückerstattet. 

Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete möblierter 
Wohnungen 
Eine Wohnungsmiete muss mindestens 66 % der 
ortsüblichen Marktmiete betragen, um als voll ent-
geltliche Vermietung anerkannt zu werden. Liegt die 
vereinbarte Miete darunter, können Vermieter Wer-
bungskosten nur anteilig geltend machen. 
Wird eine Wohnung möbliert oder teilmöbliert ver-
mietet, kann es zur Ermittlung der Marktmiete er-
forderlich sein, für die Möblierung einen Zuschlag 
zu berücksichtigen. 
Der Bundesfinanzhof stellte hierzu folgende 
Grundsätze auf: 
· Sieht der Mietspiegel für die überlassenen Gegen-

stände einen prozentualen Zuschlag oder eine 
Erhöhung des Ausstattungsfaktors über das 
Punktesystem vor, ist diese Berechnung für die 
marktübliche Vergleichsmiete heranzuziehen. 

· Lässt sich dazu dem Mietspiegel nichts entneh-
men, ist ein am Markt realisierbarer Möblie-
rungszuschlag zu berücksichtigen. 

· Ist dieser nicht ermittelbar, wird auf die ortsübli-
che Marktmiete ohne Möblierung abgestellt. Ein 
Möblierungszuschlag, der auf Grundlage der li-
nearen AfA ermittelt wird, kommt nicht in Be-
tracht. Ebenso wenig ist ein prozentualer 
Mietrenditeaufschlag anzusetzen. 

►UMSATZSTEUER 

Keine überhöhten Anforderungen an Rechnung 
für Vorsteuerabzug 
Eine Rechnung muss, um zum Vorsteuerabzug zu 
berechtigen, insbesondere Angaben zu der dem Leis-
tenden erteilten Steuernummer oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer, zur Menge und Art (han-
delsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstän-
de und zum Umfang und zur Art der sonstigen Leis-
tung sowie zum Zeitpunkt der Lieferung oder sons-
tigen Leistung enthalten. Entscheidend ist, dass die 
Rechnungsangaben es der Finanzverwaltung ermög-
lichen, die Entrichtung der Umsatzsteuer und ggf. 
das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts zu kontrol-
lieren. Deshalb dürfen keine überhöhten oder un-
zumutbaren Anforderungen an die Rechnung ge-
stellt werden. 
So kann sich z. B. die grundsätzlich erforderliche 
Angabe des Kalendermonats, in dem die Leistung 
erfolgte, aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung 
ergeben, wenn nach den Verhältnissen des Einzel-
falls davon auszugehen ist, dass die Leistung in dem 
Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung ausge-
stellt wurde. Dabei muss das Finanzamt auch ergän-
zende zusätzliche Informationen des Steuerpflichti-
gen berücksichtigen und darf sich nicht auf die Prü-
fung der Rechnung selbst beschränken. 

Umsatzgrenze für Kleinunternehmer bei Diffe-
renzbesteuerung muss unionsrechtlich geklärt 
werden 
Auf Umsätze von Kleinunternehmern wird keine 
Umsatzsteuer erhoben. Kleinunternehmer sind Un-
ternehmer, deren Gesamtumsatz im vorangegange-
nen Kalenderjahr 17.500 € nicht überschritten hat 
und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 
50.000 € nicht überschreiten wird. 
Es ist nicht eindeutig geklärt, auf welche Bezugsgrö-
ße abzustellen ist, wenn die Differenzbesteuerung 
Anwendung findet. In Fällen der Differenzbesteue-
rung unterliegt nicht der Verkaufspreis, sondern die 
Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis 
(Handelsspanne) der Umsatzsteuer. Die Finanzver-
waltung stellt für die Frage, ob ein Unternehmer un-
ter die Kleinunternehmerregelung fällt, auf die ge-
samten vereinnahmten Entgelte und nicht auf die 
Summe der Differenzbeträge ab. 
Es bestehen erhebliche Bedenken dagegen, ob diese 
Sichtweise mit dem EU-Recht vereinbar ist. Zumin-
dest der Wortlaut der Mehrwertsteuersystemrichtli-
nie lässt eine Auslegung dahingehend zu, dass für 
die Umsatzgrenzen der Kleinunternehmerregelung 
nur auf die Summe der Handelsspannen abzustellen 
ist. Der Bundesfinanzhof hat deshalb dem Gerichts-
hof der Europäischen Union diese Frage zur Klärung 
vorgelegt. Seine Entscheidung bleibt abzuwarten. 


